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W
ie w

ird gew
ählt?

D
urch Ankreuzen auf einem

 am
tlichen Stim

m
zettel:

·
entw

eder vor O
rt im

 W
ahllokal

m
it W

ahlbenachrichtigung oder Personalausw
eis/R

eisepass
·

oder per B
riefw

ahl 
nach B

eantragung der B
riefw

ahlunterlagen

Alle W
ahlberechtigten haben 2 Stim

m
en: 

W
ie w

erden aus Stim
m

en Sitze?
D

er Bundestag hat m
indestens 598 Abgeordnete. 299 Sitze 

w
erden als D

irektm
andate vergeben. D

ie übrigen Sitze w
erden 

über die Landeslisten der einzelnen Parteien besetzt. D
urch 

Ü
berhang- und Ausgleichsm

andate kann die tatsächliche Zahl 
der Sitze deutlich höher sein als die M

indestzahl von 598.

Spicker Politik  N
r. 22

Bundestagsw
ahlen

H
erausgeberin: Bundeszentrale für politische Bildung/bpb 

Autor: Robby G
eyer; 1. Aufl age: M

ai 2021
G

estaltung / Illustrationen*: M
ohr D

esign (* Patricia Jaeger); bpb.de/spicker

D
er D

eutsche B
undestag

· ist das Parlam
ent auf Bundesebene

· ist eines der 5 ständigen Verfassungsorgane
der Bundesrepublik D

eutschland
· ist Teil der gesetzgebenden G

ew
alt (Legislative)

· hat m
indestens 598 M

itglieder (Abgeordnete)

D
ie B

undestagsw
ahl

· ist die W
ahl der Abgeordneten des D

eutschen Bundestages
· fi ndet im

 N
orm

alfall alle 4 Jahre statt (Legislaturperiode)
· richtet sich nach den 5 W

ahlrechtsgrundsätzen

„D
ie Abgeordneten des D

eutschen Bundestages w
erden 

in allgem
einer, unm

ittelbarer, freier, gleicher und geheim
er 

W
ahl gew

ählt.“ (Art. 38 Abs. 1 G
G

) 

5 W
ahlrechtsgrundsätze

allgem
ein: alle B

ürger/-innen dürfen w
ählen, w

enn sie die 
allgem

einen V
oraussetzungen dafür erfüllen (S. 4) – die 

W
ahlberechtigung ist unabhängig von G

eschlecht, Einkom
m

en, 
K

onfession, B
eruf oder politischer Ü

berzeugung

unm
ittelbar: K

andidierende w
erden direkt gew

ählt – ohne 
Z

w
ischenschritt durch „W

ahlleute“ w
ie z. B

. in den U
SA

 

frei: W
ahlberechtigte treffen ihre W

ahlentscheidung 
selbstständig ohne Z

w
ang und B

eeinfl ussung durch D
ritte

gleich: jede Stim
m

e ist gleich viel w
ert, es gibt keine G

ew
ichtung 

geheim
: niem

and soll erkennen können, w
elche W

ahl -
ent scheidung eine Person getroffen hat – dam

it ihr dadurch 
keine N

achteile entstehen

W
ann w

ird gew
ählt?

D
ie W

ahl fi ndet in der Regel 46 bis 48 M
onate nach Beginn der 

Legislaturperiode (D
auer norm

alerw
eise 4 Jahre) statt. D

en 
genauen W

ahlterm
in bestim

m
t der/die Bundespräsident/-in 

nach Absprache m
it der Bundesregierung. D

ie W
ahl m

uss an 
einem

 Sonntag oder einem
 gesetzlichen Feiertag 

stattfi nden und sollte m
öglichst nicht in den Schul-

ferien eines Bundeslandes liegen. Als bevorzugter 
W

ahlm
onat hat sich der Septem

ber etabliert.

D
ie W

ahllokale sind zw
ischen 8 und 18 U

hr geöff net. 
Bei Brief w

ahl m
uss der W

ahlbrief bis spätestens 18 U
hr 

am
 W

ahltag bei der zuständigen Stelle eingegangen sein.

W
o stehen die rechtlichen G

rundlagen für die W
ahl? 

·
G

rundgesetz (G
G

) 
·

B
undesw

ahlgesetz (BW
ahlG

 oder BW
G

) 
·

B
undesw

ahlordnung (BW
O

) 

R
eform

 des W
ahlrechts

U
m

 eine überm
äßige Erhöhung der G

esam
tsitzzahl zu verm

ei-
den, w

urde im
 O

ktober 2020 eine Änderung des W
ahlrechts 

beschlossen, gegen die Klagen anhängig sind: So sollen Ü
ber-

hangm
andate nicht m

ehr vollständig ausgeglichen und ab 2024 
die Zahl der W

ahlkreise von 299 auf 280 reduziert w
erden.

W
arum

 w
ählen?

„Alle Staatsgew
alt geht vom

 Volke aus. Sie w
ird vom

 Volke 
durch W

ahlen und Abstim
m

ungen [...] ausgeübt.“ 
(Art. 20 Abs. 2 G

G
)

Legitim
ation

D
ie W

ahlberechtigten legitim
ieren m

it der W
ahl bestim

m
te Per-

sonen zur Ausübung politischer Äm
ter. D

iese M
andats träger/-

innen dürfen dann vier Jahre lang im
 N

am
en der Bevölkerung 

verbindliche Entscheidungen treff en. Zugleich sichert die W
ahl 

die Zustim
m

ung der Bevölkerung zum
 politischen System

 ab. 

Vertretung des Volkes (= Repräsentation)
D

ie gew
ählten Abgeordneten sind gem

äß G
rundgesetz 

(Art. 38 G
G

) Vertreterinnen und Vertreter aller Bürger/-innen. 
D

ie W
ahl erm

öglicht so die Repräsentation aller gesellschaft-
lichen G

ruppen im
 gesetzgeberischen (legislativen) Prozess.

Einbindung (= Integration)
D

ie W
ahlberechtigten übertragen ihren politischen W

illen an 
die Abgeordneten und beteiligen sich som

it am
 politischen 

Prozess. D
ie W

ahl erm
öglicht die Integration der Interessen 

von unterschiedlichen gesellschaft lichen G
ruppen und sorgt 

so für einen friedlichen Interessensausgleich.

Kontrolle
W

eil die W
ahl regelm

äßig durchgeführt w
ird, gew

ährleistet sie 
die zeitliche Begrenzung politischer H

errschaft und die Kont-
rolle der M

acht. Sie erm
öglicht die Abw

ahl der Regierung und 
einen friedlichen M

achtw
echsel. Sie dient so auch der Beurtei-

lung der politischen Arbeit von Abgeordneten und Parteien. 
Art. 20 Abs. 2 G

G

B
erechnungsschritte

1. Verteilung 
der Sitze auf 
die einzelnen 
Bundesländer

Ausgehend von der aktuellen Bevölkerungs-
größe w

ird berechnet, w
ie viele Sitze jedem

 
Bundesland bei der M

indestzahl von 598 Sit-
zen zustehen (= Sitzkontingent).

2. Verteilung 
der Sitze eines 
Bundeslandes 
auf die einzel-
nen Parteien

D
ie Sitzkontingente jedes Bundeslandes w

er-
den auf die Landeslisten der Parteien ihrem

 
Zw

eitstim
m

enanteil gem
äß aufgeteilt. D

abei 
w

erden nur Parteien berücksichtigt, die nicht 
unter die Sperrklausel fallen.

3. Berechnung 
der M

indest-
sitzzahl der 
Parteien

D
ie Ergebnisse einer Partei w

erden jew
eils für 

alle Bundesländer addiert, w
obei auch Ü

ber-
hangm

andate berücksichtigt w
erden. D

as 
ergibt die jew

eilige M
indestsitzzahl der Partei.

4. Berechnung 
der G

esam
t-

sitzzahl für den 
Bundestag

D
ie G

esam
tsitzzahl für den Bundestag w

ird 
m

it Ausgleichsm
andaten solange erhöht, bis 

alle Parteien ihre jew
eilige M

indestsitzzahl 
erreicht haben. D

adurch ist das Verhältnis 
der Sitzverteilung nach Zw

eitstim
m

en in etw
a 

w
ieder hergestellt. Ab 2021 beginnt der Aus-

gleich erst nach dem
 3. Ü

berhangm
andat.

 B
erechnungsgrundlage bei den einzelnen Schritten ist das 

V
erfahren nach Sainte-Laguë/Schepers (D

ivisorm
ethode 

m
it Standardrundung).

W
o fi nde ich w

eitere Infos?
  

bpb.de/bundestagsw
ahl-2021

bundesw
ahlleiter.de

w
ahl-o-m

at.de (eigene Positionen und die der Parteien 
m

it H
ilfe des W

ahl-O
-M

at vergleichen)

nach Absprache m
it der Bundesregierung. D

ie W
ahl m

uss an 

stattfi nden und sollte m
öglichst nicht in den Schul-

D
ie W

ahllokale sind zw
ischen 8 und 18 U

hr geöff net. 
Bei Brief w

ahl m
uss der W

ahlbrief bis spätestens 18 U
hr 

W
ie stellt m

an sich zur W
ahl?

·
entw

eder als Einzelbew
erber/-in (in einem

 W
ahlkreis)

·
oder als K

andidat/-in einer P
artei (in einem

 W
ahlkreis

und/oder über eine Landesliste)

Für W
ahlkreisvorschläge m

üssen Einzelbew
erber/-innen und 

nicht etablierte Parteien 200 U
nterstützungsunterschriften 

nachw
eisen, bevor sie zur W

ahl zugelassen w
erden. Für die 

Zulassung einer Landesliste m
üssen nicht etablierte Parteien je 

nach Bundesland bis zu 2.000 U
nterstützungsunterschriften 

vorlegen. N
icht etablierte Parteien sind Parteien, die m

om
entan 

w
eder im

 Bundestag noch in einem
 Landtag m

it m
indestens 

5 eigenen Abgeordneten vertreten sind.

W
er darf w

ählen, w
er darf sich zur W

ahl stellen?
W

ahlberechtigt ist, w
er …

a) die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt,
b) am

 W
ahltag m

indestens 18 Jahre alt ist und
c) seit m

indestens 3 M
onaten in D

eutschland lebt.

W
ählbar ist, w

er …
a) die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und
b) am

 W
ahltag m

indestens 18 Jahre alt ist.

W
ahlrecht und W

ählbarkeit können durch 
ein G

erichtsurteil aberkannt w
erden. 

 A
n B

undestagsw
ahlen dürfen ab 2021 auch M

enschen 
teilnehm

en, die auf eine V
ollbetreuung angew

iesen sind. 
W

ählen kann nur, w
er in ein W

ählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen W

ahlschein hat. U
nter U

m
ständen m

uss die A
ufnahm

e
ins W

ählerverzeichnis beantragt w
erden, das gilt z. B

. für 
W

ohnsitzlose oder A
uslandsdeutsche. 

M
andat hier, W

ahlkreis da: 
W

as bedeuten die ganzen  B
egriff e?

Ständige Verfassungsorgane = D
eutscher Bundestag, 

Bundesrat, Bundespräsident/-in, Bundesregierung und 
Bundesverfassungsgericht 
W

ahlkreise = 299 G
ebiete, die so zugeschnitten sind, dass 

sie jew
eils ungefähr die gleiche Bevölkerungszahl repräsen-

tieren (Abw
eichung bis zu 15 %

 vom
 D

urchschnitt)  
Landesliste = Liste m

it den Kandidat/-innen des Landes-
verbandes einer bestim

m
ten Partei. W

enn eine Partei 
z. B. bundesw

eit antritt, hat sie 16 Landeslisten, für jedes 
Bundesland eine.  
Sperrklausel = Fünf-Prozent-H

ürde: Von der M
andatsvertei-

lung nach dem
 Zw

eitstim
m

energebnis sind Parteien ausge-
schlossen, die bundesw

eit w
eniger als 5 %

 der abgegebenen 
gültigen Zw

eitstim
m

en errungen haben (Ausnahm
e: G

ew
inn 

von m
ind. 3 D

irektm
andaten).

M
andat = politischer Vertretungsauftrag  

M
andatsträger/-in = Person m

it einem
 M

andat in einem
 

Parlam
ent (Abgeordnete/-r) oder einem

 anderen politischen 
Am

t (z. B. M
inister/-in). Abgeordnete im

 Bundestag tragen den 
N

am
enszusatz M

dB (M
itglied des Bundestags).  

D
irektm

andate = M
andate, die an die G

ew
inner/-innen in 

den 299 W
ahlkreisen vergeben w

erden  
Ü

berhangm
andate = M

andate, die entstehen, w
enn eine 

Partei m
ehr D

irektm
andate erhält, als ihr nach Zw

eitstim
m

en-
ergebnis Sitze zustehen 
Ausgleichsm

andate = M
andate, die Parteien zum

 Ausgleich 
erhalten, w

enn sie durch Ü
berhangm

andate anderer Parteien 
benachteiligt w

erden. Sie sollen dafür sorgen, dass die Sitz-
verteilung sich trotz Ü

berhangm
andaten w

eiterhin m
aßgeblich 

nach dem
 Zw

eitstim
m

energebnis richtet. 

W
ahlsystem

Bei Bundestagsw
ahlen w

ird ein M
ischw

ahlsystem
 aus M

ehr-
heits- und Verhältnisw

ahl angew
andt (personalisierte Ver-

hältnisw
ahl). D

ie Sitzverteilung richtet sich insgesam
t nach 

dem
 Verhältnis des Zw

eitstim
m

energebnisses, 
299 M

andate w
erden jedoch an die 

Kandidierenden vergeben, die 
in einem

 der 299 W
ahl-

kreise die m
eisten Stim

-
m

en bekom
m

en haben.

Erststim
m

e
Zw

eitstim
m

e
  w

ählt  ...
eine/-n W

ahlkreis-
abgeordnete/-n (Person)

eine Landesliste (Partei)

    bestim
m

t über ...
die Direktm

andate: Ein solches 
erhält, w

er in einem
 W

ahlkreis 
die m

eisten Stim
m

en be-
kom

m
t (relative M

ehrheit).

die Sitzverteilung der Parteien 
im

 Bundestag: D
ie M

andate 
w

erden nach dem
 Verhältnis

der Zw
eitstim

m
en vergeben.

W
ahlsystem

M
ehrheitsw

ahl
Verhältnisw

ahl

✁
4

5
6

7

2
3

8

W
ie w

ird gew
ählt?

D
urch Ankreuzen auf einem

 am
tlichen Stim

m
zettel:

·
entw

eder vor O
rt im

 W
ahllokal

m
it W

ahlbenachrichtigung oder Personalausw
eis/R

eisepass
·

oder per B
riefw

ahl 
nach B

eantragung der B
riefw

ahlunterlagen

Alle W
ahlberechtigten haben 2 Stim

m
en: 

W
ie w

erden aus Stim
m

en Sitze?
D

er Bundestag hat m
indestens 598 Abgeordnete. 299 Sitze 

w
erden als D

irektm
andate vergeben. D

ie übrigen Sitze w
erden 

über die Landeslisten der einzelnen Parteien besetzt. D
urch 

Ü
berhang- und Ausgleichsm

andate kann die tatsächliche Zahl 
der Sitze deutlich höher sein als die M

indestzahl von 598.
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D
er D

eutsche B
undestag

· ist das Parlam
ent auf Bundesebene

· ist eines der 5 ständigen Verfassungsorgane
der Bundesrepublik D

eutschland
· ist Teil der gesetzgebenden G

ew
alt (Legislative)

· hat m
indestens 598 M

itglieder (Abgeordnete)

D
ie B

undestagsw
ahl

· ist die W
ahl der Abgeordneten des D

eutschen Bundestages
· fi ndet im

 N
orm

alfall alle 4 Jahre statt (Legislaturperiode)
· richtet sich nach den 5 W

ahlrechtsgrundsätzen

„D
ie Abgeordneten des D

eutschen Bundestages w
erden 

in allgem
einer, unm

ittelbarer, freier, gleicher und geheim
er 

W
ahl gew

ählt.“ (Art. 38 Abs. 1 G
G

) 

5 W
ahlrechtsgrundsätze

allgem
ein: alle B

ürger/-innen dürfen w
ählen, w

enn sie die 
allgem

einen V
oraussetzungen dafür erfüllen (S. 4) – die 

W
ahlberechtigung ist unabhängig von G

eschlecht, Einkom
m

en, 
K

onfession, B
eruf oder politischer Ü

berzeugung

unm
ittelbar: K

andidierende w
erden direkt gew

ählt – ohne 
Z

w
ischenschritt durch „W

ahlleute“ w
ie z. B

. in den U
SA

 

frei: W
ahlberechtigte treffen ihre W

ahlentscheidung 
selbstständig ohne Z

w
ang und B

eeinfl ussung durch D
ritte

gleich: jede Stim
m

e ist gleich viel w
ert, es gibt keine G

ew
ichtung 

geheim
: niem

and soll erkennen können, w
elche W

ahl -
ent scheidung eine Person getroffen hat – dam

it ihr dadurch 
keine N

achteile entstehen

W
ann w

ird gew
ählt?

D
ie W

ahl fi ndet in der Regel 46 bis 48 M
onate nach Beginn der 

Legislaturperiode (D
auer norm

alerw
eise 4 Jahre) statt. D

en 
genauen W

ahlterm
in bestim

m
t der/die Bundespräsident/-in 

nach Absprache m
it der Bundesregierung. D

ie W
ahl m

uss an 
einem

 Sonntag oder einem
 gesetzlichen Feiertag 

stattfi nden und sollte m
öglichst nicht in den Schul-

ferien eines Bundeslandes liegen. Als bevorzugter 
W

ahlm
onat hat sich der Septem

ber etabliert.

D
ie W

ahllokale sind zw
ischen 8 und 18 U

hr geöff net. 
Bei Brief w

ahl m
uss der W

ahlbrief bis spätestens 18 U
hr 

am
 W

ahltag bei der zuständigen Stelle eingegangen sein.

W
o stehen die rechtlichen G

rundlagen für die W
ahl? 

·
G

rundgesetz (G
G

) 
·

B
undesw

ahlgesetz (BW
ahlG

 oder BW
G

) 
·

B
undesw

ahlordnung (BW
O

) 

R
eform

 des W
ahlrechts

U
m

 eine überm
äßige Erhöhung der G

esam
tsitzzahl zu verm

ei-
den, w

urde im
 O

ktober 2020 eine Änderung des W
ahlrechts 

beschlossen, gegen die Klagen anhängig sind: So sollen Ü
ber-

hangm
andate nicht m

ehr vollständig ausgeglichen und ab 2024 
die Zahl der W

ahlkreise von 299 auf 280 reduziert w
erden.

W
arum

 w
ählen?

„Alle Staatsgew
alt geht vom

 Volke aus. Sie w
ird vom

 Volke 
durch W

ahlen und Abstim
m

ungen [...] ausgeübt.“ 
(Art. 20 Abs. 2 G

G
)

Legitim
ation

D
ie W

ahlberechtigten legitim
ieren m

it der W
ahl bestim

m
te Per-

sonen zur Ausübung politischer Äm
ter. D

iese M
andats träger/-

innen dürfen dann vier Jahre lang im
 N

am
en der Bevölkerung 

verbindliche Entscheidungen treff en. Zugleich sichert die W
ahl 

die Zustim
m

ung der Bevölkerung zum
 politischen System

 ab. 

Vertretung des Volkes (= Repräsentation)
D

ie gew
ählten Abgeordneten sind gem

äß G
rundgesetz 

(Art. 38 G
G

) Vertreterinnen und Vertreter aller Bürger/-innen. 
D

ie W
ahl erm

öglicht so die Repräsentation aller gesellschaft-
lichen G

ruppen im
 gesetzgeberischen (legislativen) Prozess.

Einbindung (= Integration)
D

ie W
ahlberechtigten übertragen ihren politischen W

illen an 
die Abgeordneten und beteiligen sich som

it am
 politischen 

Prozess. D
ie W

ahl erm
öglicht die Integration der Interessen 

von unterschiedlichen gesellschaft lichen G
ruppen und sorgt 

so für einen friedlichen Interessensausgleich.

Kontrolle
W

eil die W
ahl regelm

äßig durchgeführt w
ird, gew

ährleistet sie 
die zeitliche Begrenzung politischer H

errschaft und die Kont-
rolle der M

acht. Sie erm
öglicht die Abw

ahl der Regierung und 
einen friedlichen M

achtw
echsel. Sie dient so auch der Beurtei-

lung der politischen Arbeit von Abgeordneten und Parteien. 
Art. 20 Abs. 2 G

G

B
erechnungsschritte

1. Verteilung 
der Sitze auf 
die einzelnen 
Bundesländer

Ausgehend von der aktuellen Bevölkerungs-
größe w

ird berechnet, w
ie viele Sitze jedem

 
Bundesland bei der M

indestzahl von 598 Sit-
zen zustehen (= Sitzkontingent).

2. Verteilung 
der Sitze eines 
Bundeslandes 
auf die einzel-
nen Parteien

D
ie Sitzkontingente jedes Bundeslandes w

er-
den auf die Landeslisten der Parteien ihrem

 
Zw

eitstim
m

enanteil gem
äß aufgeteilt. D

abei 
w

erden nur Parteien berücksichtigt, die nicht 
unter die Sperrklausel fallen.

3. Berechnung 
der M

indest-
sitzzahl der 
Parteien

D
ie Ergebnisse einer Partei w

erden jew
eils für 

alle Bundesländer addiert, w
obei auch Ü

ber-
hangm

andate berücksichtigt w
erden. D

as 
ergibt die jew

eilige M
indestsitzzahl der Partei.

4. Berechnung 
der G

esam
t-

sitzzahl für den 
Bundestag

D
ie G

esam
tsitzzahl für den Bundestag w

ird 
m

it Ausgleichsm
andaten solange erhöht, bis 

alle Parteien ihre jew
eilige M

indestsitzzahl 
erreicht haben. D

adurch ist das Verhältnis 
der Sitzverteilung nach Zw

eitstim
m

en in etw
a 

w
ieder hergestellt. Ab 2021 beginnt der Aus-

gleich erst nach dem
 3. Ü

berhangm
andat.

 B
erechnungsgrundlage bei den einzelnen Schritten ist das 

V
erfahren nach Sainte-Laguë/Schepers (D

ivisorm
ethode 

m
it Standardrundung).

W
o fi nde ich w

eitere Infos?
  

bpb.de/bundestagsw
ahl-2021

bundesw
ahlleiter.de

w
ahl-o-m

at.de (eigene Positionen und die der Parteien 
m

it H
ilfe des W

ahl-O
-M

at vergleichen)

nach Absprache m
it der Bundesregierung. D

ie W
ahl m

uss an 

stattfi nden und sollte m
öglichst nicht in den Schul-

D
ie W

ahllokale sind zw
ischen 8 und 18 U

hr geöff net. 
Bei Brief w

ahl m
uss der W

ahlbrief bis spätestens 18 U
hr 

W
ie stellt m

an sich zur W
ahl?

·
entw

eder als Einzelbew
erber/-in (in einem

 W
ahlkreis)

·
oder als K

andidat/-in einer P
artei (in einem

 W
ahlkreis

und/oder über eine Landesliste)

Für W
ahlkreisvorschläge m

üssen Einzelbew
erber/-innen und 

nicht etablierte Parteien 200 U
nterstützungsunterschriften 

nachw
eisen, bevor sie zur W

ahl zugelassen w
erden. Für die 

Zulassung einer Landesliste m
üssen nicht etablierte Parteien je 

nach Bundesland bis zu 2.000 U
nterstützungsunterschriften 

vorlegen. N
icht etablierte Parteien sind Parteien, die m

om
entan 

w
eder im

 Bundestag noch in einem
 Landtag m

it m
indestens 

5 eigenen Abgeordneten vertreten sind.

W
er darf w

ählen, w
er darf sich zur W

ahl stellen?
W

ahlberechtigt ist, w
er …

a) die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt,
b) am

 W
ahltag m

indestens 18 Jahre alt ist und
c) seit m

indestens 3 M
onaten in D

eutschland lebt.

W
ählbar ist, w

er …
a) die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und
b) am

 W
ahltag m

indestens 18 Jahre alt ist.

W
ahlrecht und W

ählbarkeit können durch 
ein G

erichtsurteil aberkannt w
erden. 

 A
n B

undestagsw
ahlen dürfen ab 2021 auch M

enschen 
teilnehm

en, die auf eine V
ollbetreuung angew

iesen sind. 
W

ählen kann nur, w
er in ein W

ählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen W

ahlschein hat. U
nter U

m
ständen m

uss die A
ufnahm

e
ins W

ählerverzeichnis beantragt w
erden, das gilt z. B

. für 
W

ohnsitzlose oder A
uslandsdeutsche. 

M
andat hier, W

ahlkreis da: 
W

as bedeuten die ganzen  B
egriff e?

Ständige Verfassungsorgane = D
eutscher Bundestag, 

Bundesrat, Bundespräsident/-in, Bundesregierung und 
Bundesverfassungsgericht 
W

ahlkreise = 299 G
ebiete, die so zugeschnitten sind, dass 

sie jew
eils ungefähr die gleiche Bevölkerungszahl repräsen-

tieren (Abw
eichung bis zu 15 %

 vom
 D

urchschnitt)  
Landesliste = Liste m

it den Kandidat/-innen des Landes-
verbandes einer bestim

m
ten Partei. W

enn eine Partei 
z. B. bundesw

eit antritt, hat sie 16 Landeslisten, für jedes 
Bundesland eine.  
Sperrklausel = Fünf-Prozent-H

ürde: Von der M
andatsvertei-

lung nach dem
 Zw

eitstim
m

energebnis sind Parteien ausge-
schlossen, die bundesw

eit w
eniger als 5 %

 der abgegebenen 
gültigen Zw

eitstim
m

en errungen haben (Ausnahm
e: G

ew
inn 

von m
ind. 3 D

irektm
andaten).

M
andat = politischer Vertretungsauftrag  

M
andatsträger/-in = Person m

it einem
 M

andat in einem
 

Parlam
ent (Abgeordnete/-r) oder einem

 anderen politischen 
Am

t (z. B. M
inister/-in). Abgeordnete im

 Bundestag tragen den 
N

am
enszusatz M

dB (M
itglied des Bundestags).  

D
irektm

andate = M
andate, die an die G

ew
inner/-innen in 

den 299 W
ahlkreisen vergeben w

erden  
Ü

berhangm
andate = M

andate, die entstehen, w
enn eine 

Partei m
ehr D

irektm
andate erhält, als ihr nach Zw

eitstim
m

en-
ergebnis Sitze zustehen 
Ausgleichsm

andate = M
andate, die Parteien zum

 Ausgleich 
erhalten, w

enn sie durch Ü
berhangm

andate anderer Parteien 
benachteiligt w

erden. Sie sollen dafür sorgen, dass die Sitz-
verteilung sich trotz Ü

berhangm
andaten w

eiterhin m
aßgeblich 

nach dem
 Zw

eitstim
m

energebnis richtet. 

W
ahlsystem

Bei Bundestagsw
ahlen w

ird ein M
ischw

ahlsystem
 aus M

ehr-
heits- und Verhältnisw

ahl angew
andt (personalisierte Ver-

hältnisw
ahl). D

ie Sitzverteilung richtet sich insgesam
t nach 

dem
 Verhältnis des Zw

eitstim
m

energebnisses, 
299 M

andate w
erden jedoch an die 

Kandidierenden vergeben, die 
in einem

 der 299 W
ahl-

kreise die m
eisten Stim

-
m

en bekom
m

en haben.

Erststim
m

e
Zw

eitstim
m

e
  w

ählt  ...
eine/-n W

ahlkreis-
abgeordnete/-n (Person)

eine Landesliste (Partei)

    bestim
m

t über ...
die Direktm

andate: Ein solches 
erhält, w

er in einem
 W

ahlkreis 
die m

eisten Stim
m

en be-
kom

m
t (relative M

ehrheit).

die Sitzverteilung der Parteien 
im

 Bundestag: D
ie M

andate 
w

erden nach dem
 Verhältnis

der Zw
eitstim

m
en vergeben.

W
ahlsystem

M
ehrheitsw

ahl
Verhältnisw

ahl
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